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Stellungnahme des Verbandes Bildung und Erziehung  
- Landesverband Hessen - 

zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

für ein Gesetz über die Neuregelung schulischer Inklusion in Hessen 

(GENESIS) 

Drucksache 18/7125 

 

Der Verband Bildung und Erziehung steht zur Umsetzung der UN-Konvention für die 

Rechte von Menschen für Behinderung. Zugleich sieht er die Schwierigkeiten bei deren 

Umsetzung und verweist darauf, dass Inklusion nicht allein ein Problem der Schule ist und 

sein darf. Vielmehr sind auch vor- und nachschulische Einrichtungen und mithin die 

Gesamtgesellschaft dafür zuständig. 

Dies vorausgeschickt nimmt er zu dem vorgelegten Gesetzentwurf wie folgt 

Stellung: 

Der Verzicht auf einen Ressourcenvorbehalt, der sich in der Vorbemerkung unter Ziff. E 

findet, wird zum einen begrüßt, weil die bereitzustellenden Mittel stets vom betroffenen 

Kinde her gedacht und angesetzt werden müssen. 

Gleichwohl vermisst der VBE einen konkreten Hinweis auf die mögliche Bereitstellung von 

finanziellen Mitteln. Der Hinweis auf nicht feststellbare Kosten ist nicht zielführend. Diese 

müssten zumindest annäherungsweise erhoben werden. 

Zu den einzelnen  Paragraphen nimmt der VBE wie folgt Stellung: 

 

§ 49 

Der ausdrückliche Erhalt des elterlichen Wahlrechtes wird begrüßt. Zugleich wird darauf 

hingewiesen, dass die einzelnen Förderorte gleich ausgestattet sein müssen, um das 

Wahlrecht der Eltern wirklich offen zu halten. 

 

§ 50 (2) 

Der Erhalt der Kleinklassen für Erziehungshilfe und der Sprachheilklassen wird 

ausdrücklich begrüßt.  

In einer sich stetig wandelnden Schülerschaft muss es möglich sein, gerade auch zur 

Förderung der lernwilligen Kinder und Jugendlichen  – Erziehungshilfe in eigens dafür 

vorgesehenen Klassen zu leisten, wenn dies in der Regelschule nicht (oder nicht mehr) 

möglich ist. 

 

§ 50 (3) 

Die zwingend vorgesehene Kooperationsvereinbarung wird begrüßt. 

 

§ 51(3) 

Dese Möglichkeit ist von der Inklusion her gedacht logisch und wird begrüßt. 
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§ 53 (2) 

Diese Regelung wird – wie auch bereits die derzeitige Praxis – abgelehnt. Eine ambulante 

stundenweise Betreuung durch Lehrkräfte, die keine Zeit für Gespräche und keine 

Einbindung in das Kollegium der inklusiven Unterricht leistenden Schule haben, führt zu 

einer „Weiße-Kittel-Pädagogik“ und wird entschieden abgelehnt. Vielmehr muss eine 

Regelschule über ausreichend Förderschullehrkräfte in ihrem Stammpersonal verfügen. 

 

§ 53 (3) 

Es muss sichergestellt werden, dass auch der Förderschwerpunkt „Lernen“  mit den 

erforderlichen Ressourcen ausgestattet wird. Eine Beschulung ohne diese widerspräche 

auch dem Gedanken des Gesetzentwurfes und wäre ein verkapptes Sparmodell. 

 

§ 54 (59 

Da die Schulleiterin/der Schulleiter die Gesamtverantwortung für eine Schule trägt, sollte 

sie/er auch im Förderausschuss vertreten sein.  

 

§ 54 (6 

Es muss aus Sicht des VBE im Sinne des Entfallens des Ressourcenvorbehaltes auch im 

Gesetzestext  sichergestellt werden, dass die Empfehlungen des Förderausschusses 

ungeschmälert umgesetzt werden. 

 

§ 55 

Die inklusive Beschulung an Regelschulen muss – nicht kann (!) – eine  erforderliche 

räumliche Ausstattung voraussetzen. Dies sollte bereits im Gesetzestext geregelt werden. 

 

Abschließend würde es der VBE begrüßen, wenn Regelungen zur Inklusion auch für 

die vorschulischen Einrichtungen erarbeitet und in Gesetzesform gegossen würden. 

Er kritisiert die einseitige Fokussierung auf die Institution Schule im Rahmen der 

Umsetzung der Inklusion. 

 

 

136


	5-HPRLL-HKM
	5-VBE

